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Zahlen zur Entwicklung im Jahr 2020

(Konzern, in Millionen Euro) Vorjahr 2020

Umsatzerlöse 126,3 149,2

Gesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich Bestandserhöhung) 149,3 169,4

Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 19,6 22,2

EBIT-Marge 15,6% 14,9%

Jahresüberschuss 11,4 13,1

Bilanzsumme 242,6 249,3

Eigenkapital 103,6 140,1

Eigenkapitalquote 42,7% 56,2

Länder mit laufenden Projektentwicklungen (Wind & Solar) 16 16

In Betrieb genommene Wind- und Solarprojekte 88 
Megawatt

64
Megawatt

Klimaschutz durch im Geschäftsjahr neu errichtete Wind- und Solarparks 3,5 Millionen Tonnen CO2 
(über 20-jährige Betriebsphase)

2,5 Millionen Tonnen CO2 
(über 20-jährige Betriebsphase)



Pandemie lähmt das öffentliche Leben – aber nicht die 
Energiewende

Liebe Aktionärin, lieber Aktionär, 

das öffentliche Leben glimmt auch im ersten Quartal des Jahres 
2021 auf Sparflamme. Die andauernde Schließung von Restaurants, 
Geschäften, Theatern, Sportstätten und vielem mehr beeinträchtigt 
den Alltag. Unsere Hauptversammlung verlagern wir bereits zum 
zweiten Mal in den digitalen Raum und können uns erneut nicht 
persönlich begegnen.

Umso erfreulicher ist, dass trotz Pandemie die Energiewende weiter 
voranschreitet. Weltweit sind im Jahr 2020 Erneuerbare-Energie-
Kraftwerke mit einer Nettokapazität von 200 Gigawatt installiert 
worden – rund vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nur zehn Prozent 
der weltweit neu errichteten Kraftwerkskapazitäten nutzen noch 
fossile Brennstoffe. Die Dominanz der Erneuerbaren ist so unüber-
sehbar wie ungebrochen.

Das sind gute Voraussetzungen für eine weiterhin positive Entwick-
lung Ihres Unternehmens. Im vergangenen Jahr hat ABO Wind in 
weltweit 16 Ländern an der Entwicklung einiger hundert Wind- und 
Solarparks gearbeitet. In elf Ländern haben wir im Geschäftsjahr 
2020 Umsatzerlöse erzielt. Damit ist die Basis unseres wirtschaft-
lichen Erfolgs so international wie nie zuvor.

Mit Gewinnrücklagen, Kapitalerhöhungen und der Emission einer 
Anleihe haben wir in jüngster Zeit die finanziellen Voraussetzungen 
geschaffen, um in den nächsten Jahren mehr und größere Wind- 
und Solarparks sowie zunehmend auch Speicher schlüsselfertig 
errichten zu können. So wollen wir einen wachsenden Beitrag zur 
Energiewende und zum Klimaschutz leisten. Zudem erwarten wir 
daraus positive Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens. 

Es gibt also viel Anlass, sich auf weitere gute Geschäftsjahre zu freu-
en. Zudem hoffen wir, dass die mit der Pandemie einhergehenden 
Einschränkungen und Entbehrungen bald der Vergangenheit ange-
hören – und wir Ihnen im nächsten Jahr bei der Hauptversammlung 
persönlich begegnen dürfen.

Herzliche Grüße

Vorstand der ABO Wind

Dr. Jochen Ahn

Matthias Bockholt

Andreas Höllinger

Dr. Karsten Schlageter



Einladung zur Hauptversammlung 2021

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der als 
virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
und deren Bevollmächtigten am 

23. April 2021 um 14:00 Uhr (MESZ) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Die ordentliche Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre sowie ihrer Be-
vollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) abgehalten. Ort der Hauptversammlung 
im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Unter 
den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, Deutschland. Einzelheiten zu den 
Rechten der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie 
bitte den weiteren Angaben und Hinweisen, die im Anschluss an die 
Tagesordnung abgedruckt sind. 

I Tagesordnung:

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lage-
berichts der ABO Wind AG, des gebilligten Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats 
jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss am 5. März 2021 gebilligt. Der 
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten 
Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
14.339.387,67 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,45 EUR je dividendenberechtig-
ter Aktie

9.220.893 x 0,45 EUR: 4.149.401,85 EUR

Einstellung in die Gewinnrücklage: 10.189.985,82 EUR

Die Dividende in Höhe von 0,45 EUR je dividendenberechtigter Aktie 
ist am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung, also am 
Mittwoch, 28. April 2021, fällig.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2020

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mit-
glieder des Vorstands soll im Wege der Einzelentlastung abge-
stimmt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
a) Herrn Dr. Jochen Ahn für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2020   
 Entlastung zu erteilen.
b) Herrn Matthias Bockholt für seine Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2020 Entlastung zu erteilen.
c) Herrn Andreas Höllinger für seine Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2020 Entlastung zu erteilen.
d) Herrn Dr. Karsten Schlageter für seine Amtszeit im Geschäftsjahr  
 2020 Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mit-
glieder des Aufsichtsrats soll im Wege der Einzelentlastung abge-
stimmt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: 
a) Frau Eveline Lemke für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 
 2020 Entlastung zu erteilen.
b) Frau Maike Schmidt für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 
 2020 Entlastung zu erteilen.
c) Herrn Norbert Breidenbach für seine Amtszeit im Geschäftsjahr   
 2020 Entlastung zu erteilen.
d) Herrn Dr. Uwe Leprich für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 
 2020 Entlastung zu erteilen.
e) Herrn Jörg Lukowsky für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 
 2020 Entlastung zu erteilen.

TOP 5: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2021 zu wählen.



II. Weitere Angaben und Hinweise

1. Allgemeine Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. April 
2021 wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe von 
Art. Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-
recht vom 27. März 2020 in der Fassung vom 22. Dezember 2020 
(„COVID-19-Gesetz“) in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Ver-
längerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020 als virtuelle Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft) abgehalten. Die gesamte Hauptversammlung wird für 
die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren Bevoll-
mächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 
23. April 2021 ab 14:00 Uhr live im Internet auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter

http://www.abo-wind.de/hauptversammlung

im passwortgeschützten HV-Portal in Bild und Ton übertragen. Eine 
physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am 
Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im 
Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe der 
nachfolgend beschriebenen Bestimmungen. Eine elektronische Teil-
nahme an der Versammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG 
ist nicht möglich. 

Über das passwortgeschützte HV-Portal können die ordnungs-
gemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) 
gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre ih-
nen eingeräumten Aktionärsrechte ausüben, Vollmachten erteilen, 
Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 und 2 der Satzung 
der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter 
Nachweis ihres Anteilsbesitzes fristgerecht zur Hauptversammlung 
anmelden.  Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 
müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 16. April 
2021, 24:00 Uhr, unter der nachfolgend genannten Adresse oder 
E-Mail-Adresse zugehen (Anmeldestelle):

ABO Wind AG
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
oder per E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis 
des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß 
§ 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich 
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 
2. April 2021, 0:00 Uhr (MESZ), (Record Date – Angabe gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 vom 3. September 2018: 
1. April 2021) zu beziehen (Nachweisstichtag).

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesit-
zes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Stimmrechtskarten 
für die Ausübung der Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung 
einschließlich der Zugangsdaten für das HV-Portal zur Ausübung 
der Aktionärsrechte hinsichtlich der virtuellen Hauptversammlung 
übermittelt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung 
und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Ge-
sellschaft Sorge zu tragen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtu-
ellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur 
als Aktionär, wer den Nachweis über den Anteilsbesitz erbracht 
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimm-
rechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 



geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 
Auch im Fall der vollständigen oder partiellen Veräußerung des 
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Berechtigung 
zur Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. 
Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben kei-
ne Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und den Um-
fang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag 
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 
im Verhältnis zur Gesellschaft nicht als Aktionär teilnahme- und 
stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 
Dividendenberechtigung.

3. Details zum HV-Portal

Ab dem 2. April 2021 (0.00 Uhr MESZ) steht auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.abo-wind.de/hauptversammlung 
das passwortgeschützte HV-Portal zur Verfügung. Über dieses pass-
wortgeschützte HV-Portal können Aktionäre (bzw. ihre Bevollmäch-
tigten) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht 
im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben und elektronisch 
Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft erteilen, Fragen einreichen und Widerspruch gegen einen Be-
schluss der Hauptversammlung, jeweils wie in den nachfolgenden 
Abschnitten näher beschrieben, einlegen. 

4. Verfahren für die Stimmabgabe

Bevollmächtigung 

Aktionäre können sich hinsichtlich der Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung und der Ausübung ihres Stimmrechts in der 
virtuellen Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. 
durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimm-
rechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte An-
meldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
erforderlich (siehe oben unter „Voraussetzung für die Teilnahme an 
der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts“). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann 
gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft eine oder mehrere 

von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. 
Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder 
gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Der Nachweis der Be-
vollmächtigung kann postalisch oder per E-Mail bis zum Ablauf des 
22. April 2021 (24.00 Uhr MESZ) an folgende Anschrift oder E-Mail-
Adresse übermittelt

ABO Wind AG
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

oder ab dem 2. April 2021 über das passwortgeschützte HV-Portal 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-wind.
de/hauptversammlung gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 
bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 
Hauptversammlung übermittelt, geändert oder widerrufen werden. 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, 
können für die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, 
welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-
wind.de/hauptversammlung zum Download zur Verfügung.

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vor-
stehend genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die 
Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Be-
vollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die 
Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den 
vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend 
genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft 
erklärt werden.

Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereini-
gung, eines Stimmrechtsberaters oder diesen gemäß § 135 Abs. 
8 AktG gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Instituten bzw. 
Unternehmen ist die Vollmachterteilung vom Bevollmächtigten 
nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachterteilung muss dabei 
vollständig sein und darf nur die mit der Stimmrechtsausübung 
verbundenen Erklärungen enthalten. Aktionäre, die einen Inter-



mediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder 
andere diesen gleichgestellte Personen, Vereinigungen, Institute 
bzw. Unternehmen bevollmächtigen wollen, werden gebeten, sich 
in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der 
Vollmacht abzustimmen. Auf das besondere Verfahren nach § 135 
Abs. 1 Satz 5 AktG wird hingewiesen.

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptver-
sammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von 
ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen 
Vollmacht im Wege der Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmächti-
gung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft ausüben. 

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft be-
nannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft) vertreten lassen. Auch in diesem 
Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich (siehe oben unter 
„Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts“). Die Vollmacht an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Widerruf bedürfen 
der Textform. Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für 
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft können per Post oder E-Mail an die vorstehend im 
Abschnitt „Bevollmächtigung“ genannte Anschrift oder E-Mail-Ad-
resse bis zum Ablauf des 22. April 2021 (24.00 Uhr MESZ) oder ab 
dem 2. April 2021 über das passwortgeschützte HV-Portal auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-wind.de/
hauptversammlung gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis 
zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung 
erteilt, geändert oder widerrufen werden. Ein entsprechendes For-
mular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitz-
nachweis zugesandt. Ein entsprechendes Formular steht auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-wind.de/
hauptversammlung zum Download zur Verfügung. 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter müssen diesen in jedem Falle Weisungen für 

die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsver-
treter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisun-
gen abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft neh-
men keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder 
zur Stellung von Anträgen entgegen. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durch-
geführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Haupt-
versammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem 
Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung 
für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der Briefwahl 
schriftlich oder auf elektronischem Weg unter Nutzung des pass-
wortgeschützten HV-Portals abgeben. Auch in diesem Fall sind die 
ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis 
des Anteilsbesitzes (siehe oben unter „Voraussetzung für die Teil-
nahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts“), erforderlich.

Briefwahlstimmen können per Post oder E-Mail an die vorstehend 
im Abschnitt „Bevollmächtigung“ genannte Anschrift oder E-Mail-
Adresse bis zum Ablauf des 22. April 2021 (24.00 Uhr MESZ) oder 
ab dem 2. April 2021 über das passwortgeschützte HV-Portal auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-wind.de/
hauptversammlung gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis 
zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung 
abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Ein entsprechendes 
Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteils-
besitznachweis zugesandt. Ein entsprechendes Formular steht auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-wind.
de/hauptversammlung zum Download zur Verfügung.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durch-
geführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung 
mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 
zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 
Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater oder sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleich-
gestellte Personen und Institutionen können sich der Briefwahl 
bedienen.



5. Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung im Internet

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die ge-
samte Hauptversammlung am 23. April 2021 ab 14:00 Uhr (MESZ) 
live auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.abo-
wind.de/hauptversammlung im passwortgeschützten HV-Portal in 
Bild und Ton verfolgen. 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ord-
nungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes (siehe oben unter 
„Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts“) werden den Aktionä-
ren die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten 
HV-Portals auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.
abo-wind.de/hauptversammlung übersandt. 

6. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das 
Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder durch Vollmacht- und Wei-
sungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus-
geübt haben, haben die Möglichkeit, über das passwortgeschützte 
HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.
abo-wind.de/hauptversammlung von Beginn der virtuellen Haupt-
versammlung am 23. April 2021 an bis zum Ende der virtuellen 
Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4 
Covid-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptver-
sammlung zu Protokoll erklären.

7. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenan-
träge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesord-
nung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der Gesellschaft 
zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens 14 Tage vor der 
Versammlung, d.h. spätestens bis zum 8. April 2021, 24:00 Uhr 
(MESZ), an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
zu richten:

ABO Wind AG, Vorstand
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Fax: +49(0) 611 267 65 - 599
E-Mail: hv@abo-wind.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines 
Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern und Aufsichtsratsmitglie-
dern sinngemäß. Solche Vorschläge müssen jedoch nicht begründet 
werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen 
braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch 
dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Na-
men, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält.

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Wahlvorschläge oder 
Gegenanträge werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
bekannt gemacht. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegen-
anträge oder Wahlvorschläge gestellt werden. 

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz gelten Anträge oder Wahl-
vorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktienge-
setzes zugänglich zu machen sind, als in der Versammlung gestellt, 
wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unter-
breitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptver-
sammlung angemeldet ist.

8. Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
Covid-19-Gesetz 

Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der 
virtuellen Hauptversammlung am 23. April 2021 kein Auskunfts-
recht. Stattdessen haben Sie das Recht, im Vorfeld der Hauptver-
sammlung Fragen einzureichen. Wie er Fragen beantwortet, ent-
scheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen. 

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens einen Tag vor der Ver-
sammlung, d. h. bis spätestens 22. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ), 
über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.abo-wind.de/hauptversammlung 
einzureichen.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen 
gestellt werden.



9. Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der 
Internetseite der Gesellschaft/Unterlagen

Auf der Internetseite der Gesellschaft sind unter http://www.abo-
wind.de/hauptversammlung die zu veröffentlichenden Informatio-
nen zugänglich. 

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich 
zugänglich zu machenden Unterlagen auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.abo-wind.de/hauptversammlung 
zugänglich sein.

10. Hinweis zum Datenschutz

Die ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, erhebt, 
verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von ihren Aktio-
nären bzw. von den durch diese bevollmächtigten Vertretern zum 
Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der vir-
tuellen Hauptversammlung, einschließlich des Anmeldeprozesses 
zur virtuellen Hauptversammlung. Weitergehende Informationen 
zum Datenschutz stehen im Internet unter der Adresse:

https://www.abo-wind.com/de/extra/datenschutz.html 

bereit und können kostenlos unter obenstehender Adresse angefor-
dert werden.

Wiesbaden, im März 2021

ABO Wind AG

Der Vorstand


